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TEILNAHMEBEDINGUNGEN / AGB

STANDARDINFORMATIONSBLATT FÜR PAUSCHALREISEVERTRÄGE  

Bei der Ihnen angebotenen Kombination 
von Reiseleistungen handelt es sich um eine 
Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte 
in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Das Unternehmen Rotalis Reisen GmbH 
trägt die Verantwortung für die ordnungsge-
mäße Durchführung der gesamten Pauschal-
reise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Rotalis Rei-
sen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückabwicklung Ihrer Zah-
lungen im Insolvenzfall und, falls der Transport 
in der Pauschalreise inbegriffen ist, ebenfalls 
zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im 
Fall einer Insolvenz des genannten Unterneh-
mens.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 
2015/2302 a
1.   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen

Informationen über die Pauschalreise vor 
Abschluss des Pauschalreisevertrags.

2.) Es haftet immer mindestens ein Unterneh-
mer für die ordnungsgemäße Erbringung 
aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistun-
gen.

3.)    Die Reisenden erhalten eine Notruftelefon-
nummer oder Angaben zu einer Kontakt-
stelle, über die sie sich mit dem Reiseveran-
stalter oder dem Reisebüro in Verbindung 
setzen können.

4.)  Die Reisenden können die Pauschalreise - 
innerhalb einer angemessenen Frist und 
unter Umständen unter zusätzlichen Kos-
ten - auf eine andere Person übertragen. 

5.)    Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht
werden, wenn bestimmte Kosten (zum 
Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgese-
hen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 
Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn 
die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreise-
preises übersteigt, kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Rei-
severanstalter das Recht auf eine Preiser- 
höhung vorbehält, hat der Reisende das 
Recht auf eine Preissenkung, wenn die ent-
sprechenden Kosten sich verringern. 

6.)   Die Reisenden können ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktre-
ten und erhalten eine volle Erstattung aller 
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen 
Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnah-
me des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verant-
wortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, ha-
ben die Reisenden Anspruch auf eine  Kos-
tenerstattung und unter Umständen auf 
eine Entschädigung.

7.)   Die Reisenden können bei Eintritt außerge-
wöhnlicher Umstände vor Beginn der 
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme be-
stehen, die die Pauschalreise voraussicht-
lich beeinträchtigen. 

8.)    Zudem können die Reisenden jederzeit vor 
Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung 
einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

9.)    Können nach Beginn der Pauschalreise  we-
sentliche Bestandteile der Pauschalreise 
nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 
werden, so sind dem Reisenden angemes-
sene andere Vorkehrungen ohne Mehrkos-
ten anzubieten. Der Reisende kann ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten, wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Er-
bringung der vertraglichen Pauschalrei-
seleistungen hat und der Reiseveranstal-
ter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

10.)  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preis-
minderung und/oder Schadenersatz, 
wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden. 

11.) Der Reiseveranstalter leistet dem Reisen-
den Beistand, wenn dieser sich in Schwie-
rigkeiten befindet. 

12.) Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstal-
ters oder - in einigen Mitgliedstaaten - 
des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 

Reiseveranstalters oder, soferneinschlä-
gig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung 
Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewähr-
leistet. 

Rotalis Reisen GmbH hat eine Insolvenzab- 
sicherung mit dem Bundesministerium Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort abgeschlos-
sen. Diese kann unter folgendem Link unter 
dem Reiter „Suche nach Gewerbe“ und der 
Angabe der GISA-Zahl 16933378 eingesehen 
werden: http://www.gisa.gv.at/abfrage.
 

Die Reisenden können diese Einrichtung oder 
gegebenenfalls die zuständige Behörde (Bun-
desministerium für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort, A-1010 Wien Stubenring 1, 
Tel.: +43/1/71100-0, service@bmdw.gv.at) kon-
taktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von Rotalis Reisen GmbH verweigert 
werden. 

zwecke, insbesondere den Rotalis-Katalog und 
die Rotalis-Webseite, verwendet werden dür-
fen. Die Einwilligung kann jederzeit frei wider-
rufen werden; der Widerruf ist schriftlich an die 
Rotalis Reisen GmbH zu richten.

24. ZUSAMMENARBEIT MIT 
VERTRAGSPARTNERN
Für diese Touren gelten teilweise Sonderbe-
dingungen (Storno, Leistungen, etc.). Bitte 
beachten Sie dazu die jeweilige Ausschreibung 
der Radtouren. Detaillierte Informationen auf 
Anfrage erhältlich.

25. AUSSCHLUSSFRIST, VERJÄHRUNG
a) Vertragliche Ansprüche wegen völliger oder 
teilweiser Nichterbringung oder mangelhaf-
ter Erbringung von Reiseleistungen müssen 
Sie innerhalb eines Monats nach der vertrag-
lich vorgesehenen Beendigung der Reise uns 
gegenüber geltend machen (Adresse siehe 

unten). Für die Fristwahrung ist der Zugang 
der entsprechenden Erklärung bei uns maß-
gebend. Nach Fristablauf können Ansprüche 
nur geltend gemacht werden, wenn Sie ohne 
Verschulden an der Fristeinhaltung gehindert 
waren.
b) Vertragliche Ansprüche, die Körperschäden 
betreffen oder die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Ansonsten verjähren die vertraglichen An-
sprüche in einem Jahr. 

26. GÜLTIGKEIT DER ANGABEN IN DER 
AUSSCHREIBUNG
Selbstverständlich kann der Katalog bzw. die 
Internetseite nur die bei Redaktionsschluss 
bekannten Tatsachen berücksichtigen. Druck- 
oder Eingabefehler können leider auch bei 
größter Sorgfalt vorkommen. Änderungen 
unseres Angebots bleiben daher bis Vertrags-
schluss vorbehalten.

27. VERANSTALTER/GERICHTSSTAND
Rotalis Reisen GmbH
Joseph-Haydn-Str. 8
A-4780 Schärding
Telefon: +43 (0) 7712 / 50 000
info@rotalis.com
www.rotalis.com
Geschäftsführer: Franz Angerer
Amtsgericht Ried im Innkreis / FN 399939 x t / 
UID: ATU 68109156

Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichi-
schem Recht unter Ausschluss sämtlicher Ver-
weisungsnormen. Der Reisende kann Rotalis 
Reisen GmbH nur an ihrem Sitz verklagen. 
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Wir bedanken uns bei allen Gästen, 
Mitarbeitern und Hotelpartnern für die 
fotografischen Beiträge.


